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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1996

Norm

MRG §12a

Rechtssatz

Die Anhebung des Mietzinses setzt die Gefahr voraus, daß das Mietrecht zu Lasten des Vermieters wirtschaftlich

verwertet und damit ausgenützt wird.

Entscheidungstexte
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